
© Fachbereich Kindertagesstätten im Zentrum Bildung der EKHN

Intervention bei Wissen oder Verdacht von Gewalt 
innerhalb der Einrichtung
Eltern oder andere Dritte machen Angaben zu (sexualisierter) Gewalt an einem Mädchen / Jungen. 

Kenntnis durch eigene Beobachtung / Hinweis durch Kind / Eltern / Kollege / Kollegin 

Grundsätzlich:
Verpflichtung des gesamten Teams zum Stillschweigen gegenüber allen Eltern sowie allen Mädchen 
und Jungen. Keine Befragung der betreffenden Kinder. Keine eigenmächtige Information der Eltern.

Zur Abwägung rechtlicher
Konsequenzen das Referat

Personalrecht der EKHN
hinzuziehen

Kontakt der beschuldigten Person 
zu allen Mädchen / Jungen
Unmittelbare Freistellung

(Weitere)
Schutzmaßnahmen 

für
Mädchen / Jungen

Wer informiert wann 
und wie das Team?

Wer informiert wann 
und wie die Eltern 

des betroffenen 
Kindes?

Weitere Maßnahmen 
für beschuldigte 

Person:

Disziplinarverfahren
Kündigung

Hilfsmaßnahmen

Wer informiert wann 
die beschuldigte 

Person?

Werden die anderen 
Eltern informiert? 
Wenn ja, wann? 

Wie? Wer?

Einschätzung des Gefährdungs-
risikos unter Einbeziehung einer 

insoweit erfahrenen
Fachkraft und der Fachberatung

Unterstützung und
Hilfestellung für Team

Aufarbeitung des 
Vorfalls

Werden die anderen 
Eltern informiert? 
Wenn ja, wann?

Wie? Wer?

Ggf. Rehabilitation

Mitarbeiter/-in wird 
Hinweis auf mögliche 

Hilfestellung /
Unterstützung gegeben

Planung weiterer Handlungsschritte unter 
Einbeziehung der Leitung bzw. stellvertretende 

Leitung, des Trägers, der Fachberatung 
und der insoweit erfahrenen Fachkraft

Leitung bzw. 
stellvertretende

Leitung
Team TeamTrägerinformiert unverzüglichinformiert informiert

Eltern oder sonstige Dritte machen Angaben zu 
(sexualisierter) Gewalt einer Erzieherin / eines 

Erziehers an einem Mädchen / Jungen gegenüber 
einer Mitarbeiterin / eines Mitarbeiters oder 
gegenüber der verdächtigten Mitarbeiterin /

 dem verdächtigten Mitarbeiter. (Kenntnis durch 
eigene Beobachtung / Hinweis durch Kind / Eltern / 

Kollege / Kollegin) 

informiert unverzüglich

begründete Gefährdung
keine 

Gefährdung

Eltern oder sonstige Dritte machen Angaben 
zu (sexualisierter) Gewalt einer Kita-Leiterin / 

eines Kita-Leiters. (Kenntnis durch eigene Beobach-
tung / Hinweis durch Kind / Eltern / Kollege / Kollegin)

informiert unverzüglich

unterbindet unterbindet

D
O

U
K

U
M

E
N

T
A

T
IO

N

Abschließende
Dokumentation

Fakten
 von

 Sch
lussfolg

erun
g

en
 / Verm

utun
g

en
 tren

n
en

D
O

U
K

U
M

E
N

T
A

T
IO

N

Abschließende
Dokumentation

Fakten
 von

 Sch
lussfolg

erun
g

en
 / Verm

utun
g

en
 tren

n
en

Anhang




